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Rundschreiben des LBV Nr.  3/08/07  
 
Städtebauförderung 
 
hier: Rückzahlungen an die Landeshauptkasse 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
da in der Vergangenheit gehäuft abweichend von Punkt A.7.1.1 der Förderrichtli-
nie `99 zur Stadterneuerung  Rückzahlungen direkt an die  Landeshauptkasse 
erfolgten weisen wir hiermit auf die festgelegte Verfahrensweise hin. 
 
Gemäß Punkt A.7.1.1 der Förderrichtlinie `99 zur Stadterneuerung umfasst das 
Treuhand- bzw. Sondervermögen der Gesamtmaßnahme alle Einnahmen und 
Ausgaben. Die Abrechnung der Förderung erfasst gemäß Punkt A.7.2.1 der För-
derrichtlinie `99 zur Stadterneuerung alle bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Gesamtmaßnahme anfallenden Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte 
und dient als  Verwendungsnachweis für Zuwendungen im Sinne des Haushalts-
rechts. 
Das bedeutet, dass sämtliche mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Einnahmen und Ausgaben über das Treuhand- bzw. Sondervermögen laufen 
müssen. 
Erfolgt dagegen eine Rückzahlung direkt an die Landeshauptkasse und wird in 
der Anlage 13 B nur nachrichtlich erwähnt, dann wird auf dem Treuhandkonto 
beim Zuwendungsempfänger für das betreffende Einzelvorhaben nur die Ausga-
ben (in vorangegangenen Haushaltsjahren) und keine Einnahmen gebucht.  
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Im Ergebnis der Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme treten dann Diffe-
renzen zwischen den Gesamtsummen der vereinnahmten, verausgabten bzw. 
wiedereingestellten Städtebauförderungsmittel auf. 
 
Um spätere Komplikationen bei der Schlussabrechnung (gemäß Punkt A.7.5.1 der 
Förderrichtlinie ´99 zur Stadterneuerung ist die Schlussabrechnung auf der Grund-
lage der Zwischenabrechnungen aufzustellen) zu vermeiden ist entsprechend 
Punkt A.7.1.1 der Förderrichtlinie `99 zur Stadterneuerung zu verfahren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
(gez. Pfaff) 
 
Dieses Rundschreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 


